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                                                                                  Schmölln, 11. Juni 2020 
 

Beratungsstatus öffentlich /  
beschließend 

 

B e s c h l u s s 
 

des Stadtrates der Stadt Schmölln 

Nr. B 0203/2020 
vom 11. Juni 2020 

 
 
Beitrittsbeschluss zur Genehmigungsverfügung des Landkreises Altenburger Land  
zur Haushaltssatzung der Stadt Schmölln für das Haushaltsjahr 2020 
 

I. Der Stadtrat der Stadt Schmölln hat in seiner Sitzung vom 06. Februar 2020 
die nachstehende Haushaltssatzung der Stadt Schmölln für das Haushaltsjahr 
2020 beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes 
Altenburger Land hat mit Schreiben vom 02. Juni 2020, AZ. 092.Kü HH-20-
Schmölln/2020 die Haushaltssatzung 2020 wie folgt genehmigt: 

 
Wir genehmigen gemäß §§ 55 Abs. 2, 59 Abs. 4, 63 Abs. 2, 65 Abs. 2, 118 Abs. 1 
und 123 Abs. 1 ThürKO 
 
1. den in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 
900.000 €, 

2. von dem in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der 
Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9.065.900 € einen Teilbetrag von 
8.960.200 €; für den Betrag von 105.700 € wird die Genehmigung versagt. 
 
Der Stadtrat beschließt den Beitritt zu dieser Genehmigung. Dadurch wird der 
Haushaltssatzung 2020 mit der Änderung des § 3 der Satzung zugestimmt und damit 
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf neu 8.960.200 € 
festgesetzt. 

II. Bei der Baumaßnahme Trennsystem Gewerbegebiet Nitzschka Haushaltstelle  
70100.95023 wird der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher                      
3.862.000 € reduziert um 105.700 € und somit neu festgesetzt auf 3.756.300 
€. 

III. Die Finanzplanung wird entsprechend fortgeschrieben.  

 (laut Beschlussvorlage) 
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Abstimmungsergebnis:  Gesetzl. Anzahl der Mitglieder des Stadtrates : 31 
    davon anwesend    : 30 
    Ja-Stimmen     : 26 
    Nein-Stimmen     :   4 
    Stimmenthaltungen    :   0 
 
 
Aufgrund des § 38 der Thüringer Kommunalordnung - ThürKO waren keine Mitglieder 
von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 

 

 

 

 

Schmölln, 11. Juni 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Werner 
Vorsitzende des Stadtrates 
 
 
 
 
 
 
Schrade                     Siegel 

Bürgermeister 
 
 
F.d.R. 
   
 
 
 
 
J.Rödel 
Leiterin Hauptamt 
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